
S5-017 Geschäftsordnung der Landesmitgliederversammlung

Antragsteller*in: Tizian Optenberg

Redaktionelle Änderung

Im Nachfolgenden wurden an einigen Stellen Fehler beim Gendern mit dem Genderstar ausgebessert
bzw. richtig gestellt. Für ein paar Formulierungen wurde des Weiteren eine leserliche Variante gewählt
als die bisher im Antrag vorkommende.

Änderungsantrag zu S5

Von Zeile 17 bis 18:
(3) Während der Wahlgänge dürfen keine WahlbewerberI*innen der Tagesleitung angehören.

Von Zeile 28 bis 30:
(2) Die Mitglieder des Landesvorstandes werden in folgender Reihenfolge gewählt: Sprecherin,
Sprecher*inSprecher*in (FIT*Platz), Sprecher*in (offener Platz), Schatzmeister*in, politische*r
Geschäftsführer*inpolitische Geschäftsführung, weitere Mitglieder.

Von Zeile 39 bis 40:
ErreichtWird im dritten Wahlgang kein*e Bewerber*invon kein*er der Bewerber*innen die einfache
Mehrheit erreicht, so entscheidet das von der Tagesleitung zu ziehende Los zwischen allen 

Von Zeile 63 bis 64:
(6) Gibt es für ein Amt nur eine Bewerberin / einen BewerberBewerbung, so ist mit „Ja“ und „Nein“ oder
„Enthaltung“ über diese Person abzustimmen. Diese Person ist 

Von Zeile 98 bis 99:
(3) Die Antragstellerin / der AntragstellerAntragstellenden begründen ihren Antrag in einem
Redebeitrag von maximal drei Minuten. Daraufhin wird eine ebenso lange Gegenrede 
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